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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN  (Forts.)
82 Gebäudehöhen und -maßeGem. Ennigloh

Flur 2
- Giebelbreite: max. 12,00 m

-F irsthöhe: max. 11,00 m über OK Verkehrsfläche, gemäß der durch die Stadt
Bünde! Bereiche „Stadtplanung“ und „Kommunales Bauen“ geneh-
migten Ausbauplanung (Erschließungsvertrag)

WAII - Drempelhöhe: max. 1,25 m
WA It" - Drempelhöhe: max. 0,50 m

- Sockelhöhe: im Mittel 0,50 m über OK Verkehrsfläche, gemäß der durch die Stadt
Bünde/ Bereiche „Stadtplanung“ und „Kommunales Bauen“ geneh-
migten Ausbauplanung (Erschließungsvertrag)

8.3 Geschosse

WAI -Das zweite Vollgeschoß ist als geneigtes Dachgeschoß unter Beachtung der vorge-
nannten Festsetzungen auszuführen.

WAH* - zwei Vollgeschosse und ausbaufähiges Dachgeschoß, unter Beachtung der vorge-
nannten Festsetzungen.

8.4 Fassade

Die Gebäude dürfen nicht in grelier oder schwarzer Farbe angestrichen, verputzt oder
vollständig verblendet werden.
Verblendungen mit glasiertem Material sind untersagt. Klinkerfassaden sind z.B. mit Roll-
schichten. Lisenen, Mauervorsprüngenetc. zu gliedern.

85 Einfriedigung Übersichtsplan M. 1:5000Höhe straßenseitig: max. 0,70 m m
zur Nachbargrenze: max. 1,00 m, ausgenommensind Sichtschutzzäune auf den gemeinsam
bebauten Grenzen bei Reihen- und Doppelhäusern
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m m (irenze des Geltungsbereiches 4.0  Artund Maß der baulichen Nutzung($ 9 (1) Nr. 1 BauGB) 7.0 Pflanzgebot (& 9{1) Nr. 25 BauGB ) -—-- geplante Flurstücksgrenze 1 n ANDERUNG
nu Straßenbegrenzungslinie 1.1 Gemäß $ 1 (6) BauNVO werden die Ausnahmen nach 8 4 (3) Nr. 3- 5 BauNVO nicht Be- Lil vorhandenes Hauptgebäude

standteil des Bebauungsplanes ' oo 74 -Pflanzung von je 1 hochstämmigem Laubbaum auf den privaten Baugrundstücken,je ange- MD] “ "

Zn fangene 300 m? Grundstücksfläche. | vorhandenes Nebengebäude S [ AD T NDE
1.2 Das Maß der baulichen Nutzung wird aus der überbaubaren Fläche und Geschoßzahl

nicht überhaubare Fläche | bestimmt. Die in $ 17 (1) BauNVO festgelegten Obergrenzen dürfen nicht überschritten -Die privaten Grünflächen sind zum Zweck der inneren Durchgrünung des Gebietes festge- j
u m Ä werden. Be n ” u © setzt. Eine Überbauung der Grünfestsetzungist nicht zulässig, ausgenommensind jedoch

überbaubare Fläche e A ww Be u ©, Nebengebäude, die gem. 8 6 LBO NW auf der Grenze zulässig sind. Für die dadurch über-
. 2.0 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen und Stellung der baulichen baute Grünfläche ist auf dem Baugrundstück in gl&icher Größe eine-Ersätzpflanzung vorzu-- -

Straßenverkehrsfläche nn Anlagen ($ 9 (1) Nr. 2BauGB) nehmen. 4
u . ee j i "Es sind mindestens 15% der jeweiligen Grundstücksfläche mit landschaftsgebundenen, BEBAUUNGSPLAN NR 27

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung / Rad-u. FuBweg 2.1 Die üiberbaubaren Flächen sind im Plan durch Baugrenzenfestgesetzt. standortgerechten Bäumen und Sträuchern z.B.: Hainbuche, Feldahorn, Hartriegel, Hasel, RATSBESCHLUSS VOM : =
Weißdorn, Pfaffenhütchen, Sghjehe, Faulbaum, Wildrose, Brombeere, Holunder, Schneeball, nz ÄNDERUUNGSZWECK

Flache für die Landwirtschaft Weiden,’Eichen, Buchen, ‚Lihden und Vogelbeere zu bepflanzen.

private Grünflache/ Pflanzgebot | ra i - 5 or ä 7.2 Die Anpflanzungen sind innerhalb eines Jahres nach abschließender Fertigstellung (8 67 (5) >AN DER GERHART oO HAUPT-
 .! 2.3 Gemäß 8 22 (1) BauNVO gilt die offene Bauweise bzw.5 82 (1) Bauß NW) der baulichen Anlagen unter Beachtung des Nachbarrechtsgesetzes

BEAT? fr . . r anzulegen und dauernd zu unterhalten.
öffentliche Grünfläche 3.0 Größe der Baugrundstücke ($ 9 (1) Nr. 3 BauGB) MANN = STRASSE «

= i Ri G unanla e 7.3 Sind durch Umwelteinflüsse, schädigende Ereignisse, infolge Alters oder anderer Ursachen,
. TU 0 e Die Grundstücksgröße wird auf mind. 500 m? , bei Doppelhäusern auf mind. 2 x 250 m?fest- Bäume oder Sträucheri.S. dieser Festsetzungen abgängig oder abgestorben, so ist am sel-

Kinderspielplatz gelegt.ann sind bei verdichteten Wohnformenzulässig. Im Falle von öffentlich geför- ben Standort eine gleichartige Ersatzpflanzung zuleisten. GEMARKU E h D |
u derten Familienheimen sind die Wohnungsbauförderungsbestimmungen zugrunde zu legen. Für jeden abgängigen oder abgestorbenen Baum ist ein Ersatzbaum mit einem Stamm- o j ı ([7 i h =

URN Fläche für Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser 4.0 Zahl der Wohnungen(8 9 (1) Nr. 6 BauGB) HeTe ae a eo: DN
u, BR: Hinweis: Der Grundstücksberechtigte hat in Abstimmung mit dem Sachgebiet Grünflächen (
u Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung x Die Anzahl der zulässigen Wohnungen wird auf max. 2 Wohneinheiten je Gebäude,bzw.1 rnZen wenIEzu erarbeiten, in dem die Pflanzenarten der Bäume P

{ . ß Wohnung je Doppelhaushälfte festgesetzt. und Standorte der festgesetzten Anpflanzungen auf den Grundstücken darzustellen sind. R (

I, allgemeines Wohngebiet Entlang der Gerhart-Hauptmann-Straßeist zweigeschossiger Wohnungsbaumit bis zu 8.0 Gestaltung baulicher Anlagen ( & 86 Abs. Ti.V Abs. 4 Ww MASSTAB 1 e 1 000 6 SR

I/IP* Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze (s. Textl. Festsetzungen) Teunsen zu i e
——_HaupHirstriehtung- 5.0 Flächen für die Rückhaltung und Versickerung 8.1 Dachgestaltung

5 S > von Niederschlagswasser (8 9 (1) Nr. 14 BauGB) . Dachform: Sattel- und Walmdach 1 . AUSFERTIGUNG

offene Bauweı Auf den alentichen Grünflächenist jeweils eine ausreichend bemessene Anlage zur Rück- WAII -Dachneigung: 30-48°
20 haltung des Niederschlagswassers aus dem Siedlungsgebiet h tellen, Sie sind Bestand- Fun ; Pe ‚ne h

anzupflanzende Bäume teil der Erschließungsanlage. Einzelheiten sind derBeeAn 5 WA ITZDaehnzlunjDis 0

SreR-| ı mit Geh-, Fahr-und Leitungsrecht zu belastende Fläche a . re WAH  -Dachaufbauten: bis zu % der Trauflänge =
© T u 9 6.0 Öffentliche Grünflächen (8 9 (1) Nr. 15 BauGB) WA II" - Dachaufbauten sind als Einzelgauben zu gestalten Nachricht. Angaben a

rafostation Die öffentlichen Grünflächen sind unter Berücksichtigung der beabsichtigten unterschiedlichen Dacheindeckune: rot, bra h . glasiertes Material ist nicht zulässi Größe des Plangebietes:15,1482 ha.
Nutzungen ( Regenrückhaltung,Spielplatzfläche, öffentliche Grünanlage } gärtnerisch zu ge- Eiu ° Baumschutzsatzung der Stadt Bünde
stalten. Zu verwendensind landschaftsgebundene und standort- | 2 g Kartengrundlage: Abzeichnung der Katasterflurkarte M. 1 :1000
gerechte Bäume und Sträucher. Die öffentlichen Grünfläche d die Bepfi im Stra- Stand i
Benraum sind Bestandteil der Erschließungsanlage. Einzelheiten ( Abgrenzungen) Sind der Fortsetzung s.0. i April 1999
Ausbauplanung zu entnehmen.

Rechtsgrundlagen Die Kartengrundiage stimmt mit Es wird bescheinigt, daß die Fest-|Der Bebauungsplan ist entworfen Die Übereinstimmung mit dem Von der Beteiligung der | Der Bebauungsplan ist gem. & 2(1)|Der Beschluß des Rates der Stadt|Der Bebauungsplan hat einschließ-|Der Bebauungsplan ist gem. $ 10 Gemäß 5 10 BauGB ist der
$$ 1-1, 8-10 des Baugesetzbuches|dem Katasternachweis vom legung der städtebaulichen Planung|und angefertigt von der Otfenlegungsplan vom Bürger gem. 8 3 Abs.1 BauGB BauGB durch Beschluß des Rates|Bünde vom 03.04.01 über die lich der Begründung gem. $ 3(2)|BauGB und 5 86 Bauü NW vom SotzungsbeschluN am Ana
-BaußB-, 886 der Bauordnung für überein. geometrisch eindeutig ist. Stadt Bünde wird bescheinigt. konn abgesehen werden,du der Stadt Bünde vom 03.04.2001 Aufstellung des Bebauungsplanes|BauGB in der Zeit vom 19072001|Rat der Stadt Bünde am ortsüblich Dekan00200

. das Land Nordrhein-Westfalen -Bereich Stadtplanung - die Unterrichtung und Erörter- aufgestellt. ist van Mn ortsüblich bis 20.08.2001 öffentlich ausgelegen.|01.10.2001 als Satzung be- - worden
-BauO NW-, Baunutzungsverord-|Herford, den Herford, den ung bereits zuvor auf anderer bekanntgemacht worden. Ortsübliche Bekanntmachung schlossen worden.
nung -BauNYÜ-, Planzeichenver- Grundlage erfolgt ist. vom 10.072001 bis 21.08.2001
ordnung -PlanzY- in den z. Zt.
geltenden Fassungen

Bünde, den 11. Juni 2001 Bünde, den Bünde, den 11. Juni 2001 Bünde, den 11. Juni 2001 Bunde, den 31.08.2001 Bünde, den 31.08.2001 Bünde, den 23.10.2001 Bünde, den 12.11.2001
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